
 

 

 

Markt Dinkelscherben 

 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 

über die öffentliche Sitzung des Bau-, Umwelt- und Energieausschusses  

vom 05. November 2024 

 

2. Bebauungsplan Ettelried 

TOP 2. a) Abwägung - Stellungnahmen Naturschutz und Bezirksheimatpfleger 

 
Sachvortrag: 

 

Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 02.08. bis 03.09.2024 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:  Anschreiben vom 23.07.2024 
      Stellungnahmen bis 03.09.2024 
 
Bereits in der Sitzung am 08.10.2024 wurde über die eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und 
entsprechend beschlossen.  
Die Abwägung zur Stellungnahme des Landratsamtes, Naturschutz, sowie auch die Abwägung zur 
Stellungnahme des Bezirksheimatpflegers wurde vertagt und steht heute zur Beschlussfassung auf der 
Tagesordnung.  
 

1. Stellungnahme Bezirksheimatpflege, eingegangen 29.08.2024 
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Abwägung – Bezirksheimatpfleger – Ortsrandeingrünung/ Entwicklung Grünzäsur 
Eine Ortsrandeingrünung im Westen ist vorgesehen, die den neuen Ortsrand definieren und damit 
einen neuen Übergang in die Landschaft bilden wird. Aufgrund der erforderlichen 
Entwässerungseinrichtungen im Norden ist eine Eingrünung nur begrenzt möglich. Dennoch 
sollen die Flächen so weit begrünt werden, dass eine Entwässerung des Baugebietes weiterhin 
sichergestellt ist.  
Der Vorschlag zur Entwicklung einer Grünzäsur zwischen den Siedlungsformen (und damit Erhalt 
der bestehenden Heckenpflanzung) auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, Gemarkung Ettelried, wurde 
überprüft.  
 
Die Überprüfung kam zu folgendem Ergebnis: 
Die bestehenden ökologisch wertvollen Heckenpflanzungen auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, liegen 
derzeit fast vollständig auf privatem Grund. Der Markt Dinkelscherben möchte die bestehende 
Hecke auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, Gemarkung Ettelried, erhalten. Es wird ein Bereich mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB) festgesetzt. Damit sollen die bestehenden 
naturschutzfachlich wertvollen Heckenpflanzungen geschützt und zusätzlich zur Durchgrünung 
innerhalb des Baugebietes beigetragen werden. Bei Abgang ist die Hecke gleichartig (mit 
heimischen Gehölzpflanzungen und mit Überhältern) nach zu pflanzen. Der festgesetzte Bereich 
ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Zur Sicherung der heutigen Bepflanzung und künftigem Erhalt, wird folgender Text 
aufgenommen: 
 
„Die bestehenden Heckenpflanzungen auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, Gemarkung Ettelried, welche 
sich in der Planzeichnung Teil A) innerhalb der „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
befinden, sind dauerhaft zu erhalten.  
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Bei Abgang von Gehölzen, für die der Bebauungsplan eine Erhaltungsbindung festsetzt, ist an 
gleicher Stelle ein gleichartiger Ersatz zu leisten (2-reihig versetzt mit 1,00 m Reihenabstand, 
Nachpflanzungen mit heimischen Gehölzpflanzungen und mit Überhältern). Die Artenlisten in den 
Textlichen Hinweisen, Teil F), Ziffer 1 „Sträucher für Hausgärten und Ortsrandeingrünung“ und 
„Baumarten für die Ortsrandeingrünung“ sind verbindlich anzuwenden. Die „Umgrenzung von 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen“ ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Pflegeschnitte dürfen nur außerhalb der Brutzeit (im Zeitraum vom 30.09. – 01.03.) durchgeführt 
werden.“ 
 
Beschlussvorschlag – Ortsrandeingrünung/Entwicklung Grünzäsur 
Dem Vorschlag zum Erhalt der Hecken auf privatem Grund wird gefolgt. Die textlichen 
Festsetzungen werden entsprechend der Abwägung geändert.  
 
Abwägung – Bezirksheimatpfleger – Baugestaltung: 
Der Empfehlung der Festsetzung zur Baugestaltung (Dachform / Firstrichtung) wird nicht gefolgt.  
Für die Dachformen Walmdach, Zeltdach und Satteldach hat der Markt Dinkelscherben sich 
explizit ausgesprochen, um den künftigen Bauherrn genügend Freiraum zu lassen. Zudem steht 
die Festsetzung nur Satteldach und Vorgabe einer Firstrichtung oft der Errichtung von 
energieeffizienten Gebäuden entgegen. Auch Fertighäuser sind oftmals anders konzipiert. Eine 
Umplanung generiert nicht unerhebliche Mehrkosten für die Bauherren. Daher gilt es für den 
Bebauungsplan, sowohl die vorhandene, ortstypische Bebauung aufzunehmen, aber auch in den 
Einklang mit energetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bringen. Aus den genannten 
Gründen hält der Markt Dinkelscherben an den Dachformen Satteldach, Walmdach und Zeltdach 
fest.  
 
Beschlussvorschlag – Bezirksheimatpfleger - Baugestaltung 
Der Bebauungsplan wird hinsichtlich der Zulassung von Satteldach, Walmdach und Zeltdach 
nicht geändert. Eine verbindliche Firstrichtung wird nicht festgesetzt.  
 
Beschluss: 
2a1:  Der Bau- Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahme des 
Bezirksheimatpflegers zur Kenntnis und beschließt, die Planung, sowie den Textteil entsprechend 
den jeweiligen Beschlussvorschlägen zu ändern.  
 

Ja-Stimmen: 7 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 7 
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2. Stellungnahme - LRA Augsburg – untere Naturschutzbehörde (Bauleitplanung) eingegangen: 
02.09.2024 
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Abwägung – LRA Augsburg, Naturschutz 
 
Eingrünung:  
Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Im Bereich der westlichen Ortsrandeingrünung wird 
in Ziffer 7.2, Textliche Festsetzung, festgesetzt, dass die Bepflanzungen bereits im Zuge der 
Erschließungsmaßnahmen umzusetzen und mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Die 
Höhenvorgabe mit 4,00 m wird gestrichen und es wird ein dreireihiger Pflanzstreifen auf 90 v. 
Hundert der Länge festgesetzt. Die Artenliste wird nach dem Vorschlag der Fachstelle abgeändert.  
 
Da die nördliche Fläche dem Belang der Entwässerung dient, kann eine Begrünung nur in einem 
mit den wasserrechtlichen Belangen übereinstimmendem Umfang stattfinden. Dem Vorschlag der 
Fachstelle zur Ergänzung von Festsetzungen mit Gehölzpflanzungen wird daher nicht gefolgt.  
 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
Die Hinweise zur ökologischen Verzinsung werden zur Kenntnis genommen. Die Lage und die 
Größe der Ausgleichsflächen wurden in der Planzeichnung Teil A) sowie in der textlichen 
Festsetzung, Ziffer 8.1 ergänzt.  
 
Mittige Heckenstruktur - Grünzasur 
Die bestehenden ökologisch wertvollen Heckenpflanzungen auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, liegen 
derzeit fast vollständig auf privatem Grund. Der Markt Dinkelscherben möchte die bestehenden 
Heckenpflanzungen auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, Gemarkung Ettelried, erhalten. Es werden im 
Bebauungsplan Flächen mit Erhaltungsbindung festgesetzt, mit denen die bestehenden 
Heckenpflanzungen zu erhalten und bei Abgang gleichartig mit heimischen Gehölzen nach zu 
pflanzen sind. Der festgesetzte Bereich ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Zudem wird ein 
Abstand zur Baugrenze berücksichtigt.  
 
Der externe Ausgleich für die mittige Heckenstruktur ist damit nicht mehr notwendig und wird 
aus den Unterlagen gestrichen.  
 
Zur Sicherung der heutigen Bepflanzung und künftigem Erhalt, wird folgender Text 
aufgenommen: 
 
„Die bestehenden Heckenpflanzungen auf den Fl.-Nrn. 503 und 502, Gemarkung Ettelried, welche 
sich in der Planzeichnung Teil A) innerhalb der „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
befinden, sind dauerhaft zu erhalten.  
 
Bei Abgang von Gehölzen, für die der Bebauungsplan eine Erhaltungsbindung festsetzt, ist an 
gleicher Stelle ein gleichartiger Ersatz zu leisten (2-reihig versetzt mit 1,00 m Reihenabstand, 
Nachpflanzungen mit heimischen Gehölzpflanzungen und mit Überhältern). Die Artenlisten in den 
Textlichen Hinweisen, Teil F), Ziffer 1 „Sträucher für Hausgärten und Ortsrandeingrünung“ und 
„Baumarten für die Ortsrandeingrünung“ sind verbindlich anzuwenden. Die „Umgrenzung von 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen“ ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Die „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Pflegeschnitte dürfen nur außerhalb der Brutzeit (im Zeitraum vom 30.09. – 01.03.) durchgeführt 
werden.“ 
 
Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Naturschutz 
Der Bebauungsplan mit Planzeichnung wird entsprechend der Abwägung geändert bzw. ergänzt.  

Beschluss: 
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2a2:  Der Bau- Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes  
Augsburg, untere Naturschutzbehörde zur Kenntnis und beschließt, die Planung, sowie den  
Textteil, sowie auch die Planzeichnung entsprechend dem Beschlussvorschlag zu ändern.  

 

Ja-Stimmen: 7 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 7 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

Die Richtigkeit der Abschrift wird bestätigt 

Dinkelscherben, 07.11.2024 

 

 

 

Kania Christine
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KaniaCh2


